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RS OGH 1970/12/2 5Ob275/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1970

Norm

ZPO §146 I

ZPO §471 Z4 D

ZPO §514 B

Rechtssatz

Gleichzeitige Erhebung einer Nichtigkeitsberufung und eines - nur "vorsichtshalber und für den Fall der Erfolgslosigkeit

dieser Berufung" gestellten - Wiedereinsetzungsantrages gegen ein Versäumungsurteil. Wird der Nichtigkeitsberufung

stattgegeben und das Versäumungsurteil aufgehoben, fehlt dem Beklagten das Rechtsschutzinteresse an einer

Entscheidung über seinen Rekurs gegen die Abweisung des Wiedereinsetzungsantrages.
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